
  

 

 

Schweizerische Botschaft in Kolumbien 
 
 
 
 

 

ADOPTION IN KOLUMBIEN 

 
 

Internationale Adoption in Kolumbien 
 

 
Erste Phase 
 
Die Person, welche die Adoptiveltern vertritt, oder die Gesuchsteller selbst müssen bei der 
Schweizer Botschaft folgende Dokumente im Orginal und Kopie einreichen.  
 
 Kopie der “Resolución de adoptabilidad o de abandono” notariell beglaubigt. 
 Kopie der Geburtsurkunde des Kindes vor der Apoption 
 Gebühren, zu bezahlen in COP gemäss aktuellem Wechselkurs die Summe von CHF40.- 

 
Die Schweizer Botschaft händigt darauf ein Schreiben zuhanden des ICBF bezüglich die 
Adoption aus. In diesem Schreiben wird erwähnt, dass die Botschaft einzig ein Visum für das 
adoptierte Kind ausstellen kann, wenn sie vorgängig von der zuständigen Behörde (SEM oder 
kant. Migrationsamt) offiziell dazu ermächtigt worden ist. 

 
 
Zweite Phase 
 
Anschliessend muss die Person, welche die Adoptiveltern vertritt, oder der Gesuchsteller 
selbst bei der Schweizer Botschaft folgende Dokumente für die Einreisebewilligung des Kindes 
einreichen: 
 
 Kopie der neuen Geburtsurkunde – notariell beglaubigt (nach der Adoption, mit den 

Namen der Adoptiveltern). 
 Kopie der Sentencia de adopción – notariell beglaubigt 
 Original “Declaración de conformidad” 
 Kolumbianischer Pass des Kindes im Original. 
 Fotokopie, Pass des Kindes (Seiten mit den Daten und Foto). 
 Fotokopie, Pässe der Adoptiveltern. 
 Formular “Formular für nationales Visum Typ D”. Dieses Formular kann von unserer 

Web Seite http://www.eda.admin.ch/bogota runtergeladen werden. (klicken Sie auf: Visa-
Einreise in die Schweiz und Aufenthalt – “Nationales Visum für einen Aufenthalt von mehr 
als 90 Tagen” 

 2 Passfotos des Kindes auf blauem Hintergrund  
 

Der Pass mit dem Visum wird nach 2 Werktagen ausgehändigt. Keine Visagebühren, falls 
mindestens ein Elternteil die Schweizer Staatsangehörigkeit besitzt. 
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Nationale Adoption in Kolumbien 
 

 
Die Person, welche die Adoptiveltern vertritt, oder der Gesuchsteller selbst muss bei der 
Schweizer Botschaft folgende Dokumente einreichen.  
 
 Kopie der Geburtsurkunde des Kindes vor der Adoption 
 Kopie der neuen Geburtsurkunde des Kindes (nach der Adoption, mit den Namen der 

Adoptiveltern). 
 Kopie der “Sentencia de adopción” - notariell beglaubigt. 
 Fotokopie, Pässe der Adoptiveltern. 
 

 
Da es sich um eine nationale Adoption handelt, ist eine «Declaración de conformidad» 
nicht nötig. 
 
 
Bevor der Schweizerpass für das Kind beantragen werden kann, muss die Bescheinigung 
der Adoptionsurkunde vom Zivilstandesamt der jeweiligen Heimatorte der Eltern erfolgen. 
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